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Von folgenden Trägern wurden Hinweise/Anregungen gegeben: 

 

1. Bundeswehr 24.10.2022 

2. OOWV 27.10.2022 

3. Ostfriesische Landschaft 01.11.2022 

4. Sielacht Wittmund 01.11.2022 

5. EWE Netz GmbH  07.11.2022 

6. Vodafone GmbH 1 und 2 21.11.2022 

7. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 23.11.2022 

8. Landkreis Wittmund 30.11.2022 

9. Glasfaser Nordwest 01.12.2022 

 

Folgende Träger die antworteten, haben keine Bedenken oder Anregungen geäußert: 

10. DMT Engineering GmbH & Co.KG 21.10.2022 

11. Sielacht Esens 21.10.2022 

12. SG Esens 24.10.2022 

13. LWK-Niedersachsen 26.10.2022 

14. Bundespolizeidirektion Hannover 26.10.2022 

15. Sielacht Wangerland 28.10.2022 

16. Tennet 01.11.2022 

17. Eisenbahn Bundesamt 02.11.2022 

18. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 10.11.2022 

19. Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 21.11.2022 

20. Stadt Wittmund- Fachbereich Bauen - 22.11.2022 

21. Telekom 28.11.2022 
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Von folgenden Trägern wurden folgende Hinweise/Anregungen gegeben: 

 

1 Bundeswehr 24.10.2022  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Zuständig-

keitsbereiches für militärische Flugplätze gem. § 18a 

Luftverkehrsgesetz. Aufgrund der Lage des Plange-

biets zum Flugplatz Wittmundhafen ist mit Lärm- und 

Abgasemissionen durch den militärischen Flugbetrieb 

zu rechnen. Ich weise bereits jetzt daraufhin, dass spä-

tere Ersatzansprüche nicht anerkannt werden können. 

Durch das Vorhaben werden Belange der Bundeswehr 

berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. Auf der Grund-

lage der im Bezug übersandten Unterlagen und Anga-

ben bestehen seitens der Bundeswehr bei gleichblei-

bender Sach- und Rechtslage keine Bedenken. 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Be-

gründung wird um diesen Aspekt ergänzt. 

  

 

 

2 OOWV 27.10.2022  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen 

zum oben genannten Vorhaben und für die Beteiligung 

als Träger öffentlicher Belange. 

Nach Prüfung der Unterlagen nehmen wir wie folgt 

Stellung: 

In unserer Stellungnahme vom 04. August 2022 - AP-

LW-AWN - R6/08/22/Kr - haben wir uns bereits im 

Zuge der öffentlichen Auslegung beteiligt. 

Ergänzend dazu bitten wir um Beachtung folgender 

Hinweise: 

Soweit unsere damaligen Hinweise ebenfalls beachtet 

werden, haben wir keine weiteren Bedenken oder An-

regungen vorzutragen. 

 

Stellungnahme vom 04.08.:  

Nach Prüfung der Unterlagen nehmen wir wie folgt 

Stellung: 

Im angrenzenden Bereich des Plangebietes befinden 

sich Versorgungsleitungen des OOWV. 

Wir bitten Sie sicherzustellen, dass die Leitungen we-

der mit einer geschlossenen Fahrbahndecke, außer in 

Kreuzungsbereichen, noch durch Hochbauten über-

baut werden. Außerdem ist eine Überpflanzung der 

Leitungen oder anderweitige Störung oder Gefährdung 

in ihrer Funktion auszuschließen. 

 

 

 

Die Ausführungen beziehen sich auf die Erschlie-

ßungsplanung und werden dort beachtet. 

 



Stadt Wittmund  

Bebauungsplan Nr. 6.1/B 6/4 „Berliner-, Schul- und Brandenburger Straße“  

- Abwägungsvorschläge nach öffentlicher Auslegung 

 

4 

Versorgungssicherheit 

Das Plangebiet kann im Rahmen einer Rohrnetzerwei-

terung an unser Trinkwasserversorgungsnetz ange-

schlossen werden. Sollte eine Erweiterung notwendig 

sein, kann diese nur auf der Grundlage der Allgemei-

nen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AV-

BWasserV) des OOWV und unter Berücksichtigung 

des Begleitvertrages für die Stadt durchgeführt wer-

den. Nehmen Sie bitte vor Ausschreibung der Erschlie-

ßungsarbeiten mit uns Kontakt auf, um den Zeitpunkt 

und den Umfang der Erweiterung festzulegen. 

Bitte beachten Sie bzgl. der Mindestabstände zu Bau-

werken und Fremdanlagen sowie die Anforderungen 

an Schutzstreifen das DVGW Arbeitsblatt W 400-1. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen beziehen sich auf die Erschlie-

ßungsplanung und werden dort beachtet. 

 

Versorgungsdruck 

Der Versorgungsdruck in unserem Trinkwassernetz in 

der Umgebung des Plangebietes wird auch in Spit-

zenlastsituationen als komfortabel beurteilt. Daher 

wurde auf eine detailliertere Betrachtung der Auswir-

kungen durch das neue Plangebiet für diese Stellung-

nahme verzichtet. Der Versorgungsdruck erfüllt die 

Mindestanforderungen gemäß Regelwerk DVGW W 

400-1. 

 

 

 

 

Die Ausführungen beziehen sich auf die Erschlie-

ßungsplanung und werden zur Kenntnis genommen. 

 

Löschwasserversorgung 

Im Hinblick auf den der Stadt obliegenden Brand-

schutz (Grundschutz, NBrandSchG §2) weisen wir 

ausdrücklich darauf hin, dass die Löschwasservorhal-

tung kein gesetzlicher Bestandteil der öffentlichen 

Wasserversorgung ist und nicht vertraglich auf den 

OOWV übertragen wurde. Eine Pflicht zur vollständi-

gen oder teilweisen Sicherstellung der Löschwasser-

versorgung über das öffentliche Trinkwasserversor-

gungsnetz besteht für den OOWV nicht. 

Es ist frühzeitig beim OOWV der rechnerisch mögli-

che Anteil leitungsgebundenen Löschwasser zu erfra-

gen, der anderen Löschwasserquellen ergänzen kann, 

um die Richtwerte für den Löschwasserbedarf nach 

DVGW-Arbeitsblatt W 405 zu erreichen. 

Wir weisen darauf hin, dass wir jegliche Verantwor-

tung ablehnen, wenn es durch Nichtbeachtung der vor-

stehenden Ausführung zu Verzögerungen oder Folge-

schäden kommt. Eventuelle Sicherungs- bzw. Umle-

gungsarbeiten können nur zu Lasten des Veranlassers 

oder nach den Kostenregelungen bestehender Verträge 

durchgeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen zur Löschwasserversorgung wer-

den zur Kenntnis genommen und im Zuge der Er-

schließungsplanung beachtet. 

 

Die Einzeichnung der Versorgungsanlagen in den an-

liegenden Plänen ist unmaßstäblich. Genauere Aus-

künfte gibt Ihnen gerne der Dienststellenleiter Herr 

Söhlke unserer Betriebsstelle Harlingerland, Tel: 

04977 919211, vor Ort an. 

Um eine effiziente Bearbeitung der Stellungnahmen 

sicherzustellen, bitten wir Sie uns Ihre Anfragen und 

Mitteilungen per E-Mail an: stellungnahmen-

toeb@oowv.de zu senden. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

mailto:stellungnahmen-toeb@oowv.de
mailto:stellungnahmen-toeb@oowv.de
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3 Ostfriesische Landschaft 01.11.2022  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Gegen die o.g. Bauleitplanung bestehen aus der Sicht 

der archäologischen Denkmalpflege keine grundsätzli-

chen Bedenken. 

 

Sollten bei den vorgesehenen Bau- und Erdarbeiten ar-

chäologische Kulturdenkmale (Boden- und Baudenk-

male) festgestellt werden, sind diese unverzüglich der 

unteren Denkmalschutzbehörde oder uns zu melden. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Nie-

ders. Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978 (Nds. 

GVBI. S. 517), § 13 und 14, wonach eine Genehmi-

gung der Denkmalschutzbehörde erforderlich ist, 

wenn Erdarbeiten an einer Stelle vorgenommen wer-

den, wo Funde vermutet werden. Die Genehmigung 

kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt wer-

den. 

 

 

Die Ausführungen beziehen sich auf die Erschlie-

ßungsplanung und werden beachtet. 

 

 

 

4 Sielacht Wittmund 01.112022  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Bei Ihren Planungen bitten Wir folgendes zu beach-

ten: 

zu den o.g. Vorhaben bitten wir zu berücksichtigen, 

dass zu den Gewässern II. Ordnung jeweils ein 

Räumstreifen von 10 m verbleiben muss, die Regen-

rückhalteeinrichtungen entsprechend dimensioniert 

und die Vorflut entsprechend verbessert werden 

muss. Hierzu muss zwingend eine Abstimmung mit 

der unteren Wasserbehörde erfolgen. 

 

 

 

Im Plangebiet befindet sich kein Gewässer II. Ord-

nung, insofern ist hier keine Abstimmung erforderlich. 

Die Sielacht Wittmund kann eine Hochwasserfrei-

heit des HQ100 im Verbandsgebiet nur ab einer Höhe 

von NHN 1,0m gewährleisten. Aus diesem Grunde 

ist seitens der Wasserwirtschaft zu verlangen, dass 

alle Fertigfußbodenhöhen mindestens oder ober-

halb einer Höhe von NHH 1,00m liegen müssen. Bei 

öffentlichen Einrichtungen (z.B. Kindergarten oder 

KITA) sollte z.B. auch die dortige Infrastruktur (Zu-

fahrten, Zugänge, Parkplätze usw.) nicht unterhalb 

der v.g. Höhe angeordnet werden. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die 

Mindesthöhe für alle Fertigfußböden wird entsprechen 

auf 1,00 NHN festgesetzt. 

Wir bitten zudem darauf zu achten, dass die Flächen-

versiegelung so gering wie möglich gehalten wird, 

insbesondere ist auf Kiesbeete zu verzichten. 

Der Hinweis wird in der Bauplanung beachtet. 
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5 EWE Netz GmbH 07.11.2022  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als 

Träger öffentlicher Belange. 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plan-

gebiet befinden sich Versorgungsleitungen und/oder 

Anlagen der EWE NETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen 

(Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu er-

halten und dürfen weder beschädigt, überbaut, über-

pflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stel-

len Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen durch 

Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beein-

trächtigt werden. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 

und im Zuge der Erschließungsplanung beachtet. 

 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit ei-

ner Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, 

Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem 

Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten erge-

ben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben und die 

anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt 

auch für die gegebenenfalls notwendige Erschließung 

des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anla-

gen durch EWE NETZ.  

Bitte planen Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen 

bzw. -korridore für Telekommunikationslinien, Elekt-

rizitäts- und Gasversorgungsleitungen gemäß DIN 

1998 (von min. 2,2 m) mit ein. Weiterhin kann für die 

Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich die 

Installation einer Trafostation erforderlich sein. Für 

die Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m 

x 4m) möchten wir Sie bitten, uns in weitere Planun-

gen frühzeitig mit einzubinden. 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 

und im Zuge der Erschließungsplanung beachtet. 

 

Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetech-

nisches Versorgungskonzept umgesetzt wird oder im 

Schwerpunkt auf den Einsatz von fossilen Brennstof-

fen (z.B. durch Einsatz von Wärmepumpen o. ä.) ver-

zichtet werden soll. 

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbei-

ten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen 

und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn 

der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben 

eine anderslautende Kostentragung vertraglich gere-

gelt. 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken 

oder Anregungen vorzubringen. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, es 

erfolgt hierzu eine Abstimmung mit der EWE. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Wir bitten Sie uns auch in die weiteren Planungen ein-

zubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt 

auch für den Fall der Erschließung des Plangebietes 

mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn 

hierfür sind. beispielsweise Lage und Nutzung der 

Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden 

wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. 

 

Der Hinweis wird im Zuge der Erschließungsplanung 

beachtet. 
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Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und 

verändern sich dabei. Dies kann im betreffenden Plan-

bereich über die Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens 

zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- 

und Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine 

stets aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes 

Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu 

können - damit es nicht zu Entscheidungen auf Grund-

lage veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren 

Sie sich deshalb gern jederzeit über die genaue Art und 

Lage unserer zu berücksichtigenden Anlagen über un-

sere Internetseite: https://www.ewe-netz.de/ge-

schaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen. 

Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen 

zukünftig ausschließlich an unser Postfach info@ewe-

netz.de und ändern zudem die Anschrift der EWE 

NETZ GmbH in Ihrem System: Cloppenburger 

Str.302,26133 Oldenburg. Sollte ein E- Mail Versand 

nicht möglich sein, nutzen Sie bitte nur diese postali-

sche Anschrift! 

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren An-

sprechpartner Claudia Vahl unter der folgenden Ruf-

nummer: 0151-74493158. 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 

und im Zuge der Erschließungsplanung beachtet. 

 

 

 

6 Vodafone GmbH-1 21.11.2022  

Stellungnahme I Abwägungsvorschlag 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach inter-

nen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine 

Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem 

Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit 

dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 

Neubaugebiete KMU  

Südwestpark 15  

90449 Nürnberg 

Neubaugebiete.de@vodafone.com 

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes 

Ihrer Kostenanfrage bei. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen beziehen sich auf die Erschlie-

ßungsplanung und werden dort beachtet. 

 

Weiterführende Dokumente: 

• Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH.  

• Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland 

GmbH.  

• Zeichenerklärung Vodafone GmbH.  

• Zeichenerklärung Vodafone Deutschland 

GmbH 

 

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
mailto:info@ewe-netz.de
mailto:info@ewe-netz.de
mailto:Neubaugebiete.de@vodafone.com
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Stellungnahme 2 Abwägungsvorschlag 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vo-

dafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen ge-

plante Baumaßnahme keine Einwände geltend 

macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekom-

munikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine 

Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist 

unsererseits derzeit nicht geplant.  

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

7 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 23.11.2022  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Be-

lange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende Hin-

weise: 

 

Hinweise 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen 

erfolgen, verweisen wir für Hinweise und Informati-

onen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf 

den NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Bau-

grund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen 

keine geotechnische Erkundung und Untersuchung 

des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. 

Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchun-

gen sowie die Erstellung^ geotechnischen Berichts 

sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbin-

dung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fas-

sungen erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im 

Zuge der Erschließung beachtet. 

Ob im Vorhabensgebiet eine Erlaubnis gem. § 7 

BBergG oder eine Bewilligung gem. § 8 BBergG er-

teilt und/oder ein Bergwerkseigentum gem. §§9 und 

149 BBergG verliehen bzw. aufrechterhalten wurde, 

können Sie dem NIBIS-Kartenserver entnehmen. 

Wir bitten Sie, den dort genannten Berechtigungsin-

haber ggf. am Verfahren zu beteiligen. Rückfragen zu 

diesem Thema richten Sie bitte direkt an markschei-

derei@lbeg.niedersachsen.de 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im 

Zuge der Erschließung beachtet. 

Informationen über möglicherweise vorhandene 
Salzabbaugerechtigkeiten finden Sie unter 

WWW.Ibeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbaube-

rechtigungen/Alte_Rechte. 
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In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Be-

lange haben wir keine weiteren Hinweise oder Anre-

gungen. 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögli-

che Konflikte gegenüber den raumplanerischen Be-

langen etc. ableiten und vorausschauend berücksich-

tigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis 

des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfüg-

bare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu 

interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollstän-

digkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige 

nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erfor-

derliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligun-

gen oder objektbezogene Untersuchungen. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

8 Landkreis Wittmund 08.08.2022  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Im Rahmen der o. g. Beteiligung wurden die unten 

bezeichneten Fachbereiche meines Hauses um die 

Äußerung von Anregungen gebeten. 

FB 01 Steuerung und Kreisentwicklung 

FB 32 Ordnung 

FB 40 Schulen, IT, Gebäude 

FB 50 Jugend und Soziales 

FB53 Gesundheit 

FB 60 Bauen 

FB 68 Umwelt 

Zweckverband Veterinäramt Jade Weser 

 

Daraufhin nehme ich wie folgt Stellung:  

1. FD 60.1 Bauordnung 

 

Bau- und Bodendenkmalpflege; Immissionsschutz 

keine Bedenken. 
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2. FD 60.2 Planung 

 

Bauleitplanung 

Der Bebauungsplan wird gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 

BauGB aus dem gültigen Flächennutzungsplan der 

Stadt Wittmund entwickelt. 

Der Bebauungsplan nach § 30 BauGB bedarf nach § 

10 Abs. 2 Satz 1 BauGB keiner Genehmigung, er un-

terliegt damit keiner aufsichtsbehördlichen Kon-

trolle. 

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan durch 

die Gemeinde ist nach § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB le-

diglich ortsüblich bekannt zu machen. 

Vor dem Hintergrund der geschilderten Sachlage 

wurde der Plan weder in formellrechtlicher noch in 

materiellrechtlicher Hinsicht einer Prüfung unterzo-

gen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Raumordnung und Landesplanung  

Keine Anregungen/Ergänzungen. 

 

3. FD 68.1 Natur- und Klimaschutz 

 

Untere Naturschutzbehörde 

Gegen die Realisierung der Planung werden von Sei-

ten der unteren Naturschutzbehörde keine Bedenken 

vorgebracht. 

 

4. FD 68.2 Wasserwirtschaft / Untere Wasser-

behörde 

 

Untere Deichbehörde: 

Deichrechtliche Belange werden durch diese Planung 

nicht berührt. 

 

Untere Wasserbehörde 

Abwasserbeseitigung / Grundwasserschutz 

Es werden weder Anregungen noch Bedenken vorge-

tragen. 

 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Es werden weder Anregungen noch Bedenken vorge-

tragen. 

 

Oberflächenentwässerung/Gewässer allgemein / 

Hochwasserschutz 

Bei der Konkretisierung der Planungen sollte auf je-

den Fall versucht werden, so viel Oberflächenwasser 

wie möglich zu versickern, zu nutzen und/ oder zu-

rückzuhalten, Stichwort „Schwammstadt", siehe 

auch Pkt. 6.1 der Begründung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der 

Bauplanung beachtet. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden im Zuge der Erschließungs-

planung beachtet. 
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5. FD 68.3 Abfallwirtschaft / Untere Abfallbe-

hörde 

 

Abfallentsorgung; Bodenschutz  

Gegen den Bebauungsplan der Stadt Wittmund beste-

hen aus abfall- und bodenschutzrechtlicher Sicht 

grundsätzlich keine Bedenken. 

 

Die im Rahmen der Baumaßnahmen anfallenden Ab-

fälle zur Verwertung sind entsprechend den abfall-

rechtlichen Bestimmungen einer zugelassenen Ver-

wertungsanlage zuzuführen bzw. zuführen zu lassen, 

Abfälle zur Beseitigung sind entsprechend den abfall-

rechtlichen Bestimmungen schadlos zu entsorgen 

bzw. entsorgen zu lassen. 

Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass gemäß § 

16 UVV „Müllbeseitigung" dem Fahrpersonal von 

Entsorgungsfahrzeugen ein Rückwärtsfahren ohne 

Einweiser untersagt ist. Da Sammelfahrzeuge im 

Landkreis überwiegend mit Seitenladertechnik in 

Einmannbesatzung entsorgen, ist diese Vorschrift 

vom Fahrpersonal zwingend einzuhalten. Daher ist 

am Ende von Stichstraßen eine geeignete Wendean-

lage in Form eines Wendekreises, einer Wende-

schleife bzw. eines Wendehammers vorzusehen. In 

einem Wendehammer muss das Wenden mit einem 

höchstens zweimaligen Zurückstoßen möglich sein 

{gilt dann nicht als Rückwärtsfahren). Ein Wende-

kreis für dreiachsige Entsorgungsfahrzeuge muss 

deshalb mindestens 23,60 m betragen. Sollte die 

Wendemöglichkeit kleiner sein, kann in der Stich-

straße eventuell keine Abfuhr erfolgen und die Anlie-

ger müssten die Abfallbehälter und -säcke dort bereit-

stellen, wo eine Abfuhr durchgeführt werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Da das gesamte Plangebiet einer Kindertagesstätte 

dient, werden die Abfallbehälter direkt an der Schul-

straße abgestellt. 

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind im Pla-

nungsgebiet keine Altlastverdachtsflächen bekannt. 

Im Rahmen der planerischen Abwägung sind die 

Zielsetzungen und Grundsätze des Bundes- Boden-

schutzgesetztes (BBodSchG) zu berücksichtigen. Da-

nach haben alle, die auf den Boden einwirken oder 

beabsichtigen, auf den Boden einzuwirken, sich so zu 

verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen, ins-

besondere bodenschädigende Prozesse, nicht hervor-

gerufen werden. Mit dem Boden ist sparsam und 

schonend umzugehen. Flächenversiegelungen sind 

auf das notwendigste Maß zu begrenzen. 

Treten während der Baumaßnahme Oberschussböden 

auf oder ist es notwendig Fremdböden auf- oder ein-

zubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die 

Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädli-

cher Bodenveränderungen zu treffen. 

Die Forderungen des § 9 bis 12 der Bundes-Boden-

schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind 

zu beachten 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden im Zuge der Erschließung 

beachtet. 
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Ergänzend sind bei der Verwertung des anfallenden 

Bodenaushubs und anderer mineralischer Abfälle die 

Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mi-

neralischen Reststoffen/Abfällen - Technische Re-

geln - der Mitteilungen der Länderarbeitsgemein-

schaft Abfall (LAGA) 20, Teile I, II und III, zu be-

achten. 

Des Weiteren sind die DIN 19731 und DIN 18915, 

die die Anforderungen an den Ausbau und die Zwi-

schenlagerung von Bodenaushub beschreiben, wie 

zum Beispiel die separate Lagerung von Mutterbo-

den, Vermeidung von Verdichtung, Vernässung und 

Veränderungen im Gefüge, bei den Planungen zu be-

achten. 

 

 

 

Die Ausführungen werden im Zuge der Erschließungs-

planung beachtet. 

 

 

9 Glasfaser Nordwest 012.12.2022  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

vielen Dank für die Information, dass sich der Bebau-

ungsplan in der Aufstellung befindet. 

Sobald dieser rechtskräftig ist, würden wir uns freuen, 

wenn Sie uns dies über unsere Homepage melden. 

(Glasfaser Nordwest: Schnellstes Internet durch Glas-

faser für Neubaugebiete fglasfaser-nordwest.de)) 

Im Anschluss werden unsere Experten die Gebiete für 

eine Erschließung mit Glasfaser bewerten und Ihnen 

eine Rückmeldung geben. 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beach-

tet. 

 

 

 
 

Oldenburg, den 21.12.2022 

 




